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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Einwohneramt 
 

198/2023 

Bestellung 
von Herrn Stadtdirektor und Geschäftsbereichsvorstand 

Peter Renzel 
zum Standesbeamten 

 
Bestallungsurkunde 

 
Peter Renzel 

 
wird mit sofortiger Wirkung gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes in der derzeit gültigen 
Fassung zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Essen bestellt. 
 
Der Wirkungskreis ist auf Eheschließungen beschränkt. Die dafür erforderlichen Beurkun-
dungen und Eintragungen ins Personenstandsregister können vorgenommen und Personen-
standsurkunden aus dem Personenstandsregister ausgestellt werden. Namenserklärungen 
und darauf bezogene Anschlusserklärungen können aus den vorgenannten Anlässen be-
glaubigt oder beurkundet werden. 
 

Essen, im September 2023 
 

Thomas Kufen 
Oberbürgermeister der Stadt Essen 

 
 88-33 400 
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199/2023 

Widerspruchsrechte nach dem Bundesmeldegesetz 
 
1. Widerspruchsrecht gegen die Erteilung von Melderegisterauskünften in beson-

deren Fällen. 
 

Gem. § 50 BMG kann jeder Einwohner der Weitergabe seiner Daten durch die Melde-
behörde in folgenden Fällen widersprechen: 
 
• Bei Anträgen von Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-

vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatli-
cher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmungen vor-
angehenden Monaten. 

 
Das Widerspruchsrecht haben alle betroffenen Personen (Wahlberechtigte) ab 
Vollendung des 15. Lebensjahres. 

 
• Bei Anträgen auf Auskunft von Mandatsträgern und Vertretern von Presse 

oder Rundfunk über Ehe- und Altersjubiläen. 
 

• Bei Anträgen auf ‚Auskunft von Adressbuchverlagen zu Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. 

 
2. Datenübermittlungen im Rahmen des freiwilligen Wehrdienstes. 
 

• Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial erhält das Bundes-
amt für Wehrverwaltung gem. § 58c des Soldatengesetzes von den Meldebe-
hörden Daten der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im Folge-
jahr volljährig werden. 

 
Gegen diese Datenübermittlung haben die Betroffenen ein Widerspruchsrecht 
gem. § 36 BMG. 

 
3. Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
 

• Die Meldebehörde darf gem. § 42 Abs. 2 BMG öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften Daten von Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährigen 
Kindern und Eltern von minderjährigen Kindern) übermitteln, die nicht dersel-
ben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Hier-
gegen können Betroffene gem. § 42 Abs. 3 BMG Widerspruch einlegen. 

 
Widersprüche können ohne besondere Form an folgende Adresse gerichtet 
werden: 
 
Stadt Essen, Bürgeramt, Hollestr. 3, 45127 Essen. 
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Wahlweise kann auch persönlich in jedem Bürgeramt Widerspruch eingelegt 
werden. 

 
06.10.2023 Stadt Essen 
 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrag 
 
 Weiß 
 Städt. Verwaltungsrat 
 88-33 210 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Sparkasse Essen 
 

200/2023 

Kraftloserklärungen von Sparurkunden 
 
Der Vorstand der Sparkasse Essen hat die zu den nachstehend aufgeführten Konten ausge-
stellten Sparurkunden für kraftlos erklärt: 
 
 300 177 184 3 381 123 573 2 
 316 119 356 4 419 122 788 5 
 419 122 789 3 
 
Essen, den 27.09.2023 Sparkasse Essen 
 Erler Tomio 
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Öffentliche Zustellungen 
 

201/2023 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Al-Aglla, Nibras Nazar  Jugendamt, 
   88-51 652 
 
Chahrour, Zeinab  Jugendamt, 
   88-51 627 
 
Lasfaghi, Taoufik  Jugendamt, 
   88-51 243 
 
Trometer, Marion Nikolausstr. 6 JobCenter Essen Nord-Ost, 
 45141 Essen  88-56 422 
 
Quenbes, Hussein  Jugendamt, 
   88-51 273 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




